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RS OGH 1982/3/4 13Os1/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1982

Norm

StPO §271

Rechtssatz

Die Berichtigung des Hauptverhandlungsprotokolls (hier: durch den Vorsitzenden des Schö8engerichts) ist zulässig. Sie

erfolgt, für einen Rechtsmittelwerber zeitgerecht, wenn sie von diesem oder seinem Vertreter spätestens mit Beginn

des Laufes der Rechtsmittelfrist zur Kenntnis genommen werden kann (vgl dazu Foregger-Serini, Erläuterung VI und VII

zu § 271 StPO 2.Auflage, 13 Os 73/81).
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